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 3. erklärt erneut, dass die Verwaltungsmächte nach der 
Charta dafür verantwortlich sind, den politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und bildungsmäßigen Fortschritt der Gebiete ohne 
Selbstregierung zu fördern, und bekräftigt die legitimen Rechte 
der Völker dieser Gebiete auf ihre natürlichen Ressourcen; 

 4. bekräftigt ihre Besorgnis über alle Aktivitäten, die dar-
auf gerichtet sind, die natürlichen Ressourcen, die das Erbe der 
Völker der Gebiete ohne Selbstregierung, einschließlich der auto-
chthonen Bevölkerungsgruppen, in der Karibik, im Pazifik und in 
anderen Regionen sind, sowie ihre menschlichen Ressourcen 
entgegen den Interessen dieser Bevölkerung und auf eine Weise 
auszubeuten, die sie ihrer Verfügungsgewalt über diese Ressour-
cen beraubt; 

 5. bestätigt, dass alle wirtschaftlichen und sonstigen Akti-
vitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung auswirken, vermieden werden müs-
sen; 

 6. fordert alle Regierungen abermals auf, soweit nicht be-
reits geschehen, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmun-
gen der Resolution 2621 (XXV) der Generalversammlung vom 
12. Oktober 1970 Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und andere 
Maßnahmen bezüglich ihrer Staatsangehörigen und der ihrer 
Rechtsprechung unterstehenden juristischen Personen zu ergrei-
fen, die in Gebieten ohne Selbstregierung Unternehmen besitzen 
und betreiben, die den Interessen der Einwohner dieser Gebiete 
abträglich sind, damit der Tätigkeit solcher Unternehmen ein En-
de gesetzt wird; 

 7. erklärt erneut, dass die unter Verstoß gegen die ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende 
missbräuchliche Ausbeutung und Plünderung der Meeres- und 
der sonstigen natürlichen Ressourcen der Gebiete ohne Selbstre-
gierung eine Bedrohung der Unversehrtheit und des Wohlstands 
dieser Gebiete darstellt; 

 8. bittet alle Regierungen und Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, im Rahmen des Möglichen alles zu tun, 
um sicherzustellen, dass die ständige Souveränität der Völker der 
Gebiete ohne Selbstregierung über ihre natürlichen Ressourcen 
voll respektiert und geschützt wird; 

 9. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das unver-
äußerliche Recht der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung 
auf ihre natürlichen Ressourcen sowie ihr Recht auf Ausübung 
und Beibehaltung der Verfügungsgewalt über die künftige Er-
schließung dieser Ressourcen zu sichern und zu garantieren, und 
ersucht die Verwaltungsmächte, alle erforderlichen Maßnahmen 
zum Schutz der Eigentumsrechte der Völker dieser Gebiete zu 
ergreifen; 

 10. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte auf, dafür 
zu sorgen, dass in den ihrer Verwaltung unterstehenden Hoheits-
gebieten keine diskriminierenden Arbeitsbedingungen herrschen, 
sowie in jedem Hoheitsgebiet ein gerechtes Entlohnungssystem 
zu fördern, das ohne Diskriminierung für alle Bewohner gilt; 

 11. ersucht den Generalsekretär, die Weltöffentlichkeit 
auch weiterhin mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln über 
jede Aktivität zu informieren, die sich nachteilig auf die Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts der Völker von Gebieten 
ohne Selbstregierung im Einklang mit der Charta und der Resolu-
tion 1514 (XV) der Generalversammlung auswirkt; 

 12. appelliert an die Massenmedien, die Gewerkschaften 
und die nichtstaatlichen Organisationen sowie an Einzelpersonen, 
ihre Bemühungen um die Förderung des wirtschaftlichen Wohls 
der Völker von Gebieten ohne Selbstregierung fortzusetzen; 

 13. beschließt, die Lage in den Gebieten ohne Selbstregie-
rung zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die gesamte Wirt-
schaftstätigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und Diversi-
fizierung ihrer Volkswirtschaften im Interesse der Völker dieser 
Gebiete, einschließlich der autochthonen Bevölkerungsgruppen, 
und auf die Förderung der wirtschaftlichen und finanziellen Exi-
stenzfähigkeit dieser Hoheitsgebiete gerichtet ist; 

 14. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängig-
keit an koloniale Länder und Völker, diese Frage auch weiterhin 
zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzig-
sten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/85 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 101 Stimmen ohne Gegenstimmen bei 52 Enthaltungen106 verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/581)  

54/85. Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker durch die Sonderorganisationen und die den 
Vereinten Nationen angeschlossenen internationa-
len Institutionen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Punktes "Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker durch die Sonderorganisationen und die den Verein-
ten Nationen angeschlossenen internationalen Institutionen", 

 sowie nach Behandlung der zu diesem Punkt vorgelegten Be-
richte des Generalsekretärs107 und des Vorsitzenden des Sonder-
ausschusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker108, 

 nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses109, 

 
106 Einzelheiten siehe Anhang II.  
107 A/54/119. 
108 A/AC.109/1999/L.16. 
109 A/54/23 (Teil II), Kap. VII. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles 
Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 23. 
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 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960, die 
Resolutionen des Sonderausschusses sowie die anderen einschlä-
gigen Resolutionen und Beschlüsse, insbesondere die Resolu-
tion 1998/38 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1998, 

 eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schlussdo-
kumente der aufeinander folgenden Konferenzen der Staats- und 
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder sowie der von der 
Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation 
der afrikanischen Einheit, dem Südpazifischen Forum und der 
Karibischen Gemeinschaft verabschiedeten Resolutionen, 

 sich der Notwendigkeit bewusst, die Verwirklichung der in 
ihrer Resolution 1514 (XV) enthaltenen Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker zu 
erleichtern, 

 in Anbetracht dessen, dass die große Mehrheit der verblei-
benden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselgebiete sind, 

 mit Genugtuung über die Hilfe, die den Gebieten ohne Selbst-
regierung von bestimmten Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesonde-
re vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, gewährt 
wird, 

 sowie mit Genugtuung darüber, dass die Gebiete ohne Selbst-
regierung, die angeschlossene Mitglieder von Regionalkommis-
sionen sind, als Beobachter an den Weltkonferenzen zu wirt-
schaftlichen und sozialen Themenstellungen sowie an der vom 
30. Juni bis 2. Juli 1999 am Amtssitz der Vereinten Nationen ab-
gehaltenen Sondertagung der Generalversammlung zur Überprü-
fung und Bewertung der Umsetzung des Aktionsprogramms der 
Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung 
teilgenommen haben, 

 feststellend, dass nur einige Sonderorganisationen und andere 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen an der Ge-
währung von Hilfe an Gebiete ohne Selbstregierung beteiligt wa-
ren, 

 betonend, dass die Planung und Verwirklichung einer nach-
haltigen Entwicklung der kleinen Inselgebiete ohne Selbstregie-
rung auf Grund ihrer begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten be-
sondere Herausforderungen mit sich bringen, mit denen sie ohne 
die weitere Zusammenarbeit und Unterstützung der Sonderorga-
nisationen und anderer Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen nur schwer fertig werden können, 

 sowie betonend, dass es wichtig ist, die erforderlichen Mittel 
zur Finanzierung umfangreicherer Hilfsprogramme für die be-
troffenen Völker zu beschaffen, und dass in dieser Hinsicht die 
Unterstützung aller großen Finanzierungsinstitutionen im System 
der Vereinten Nationen gewonnen werden muss, 

 erneut erklärend, dass die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen ihrem Auf-
trag gemäß die Aufgabe haben, in ihrem jeweiligen Zuständig-

keitsbereich alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die 
vollinhaltliche Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen si-
cherzustellen, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Organisation der afri-
kanischen Einheit, das Südpazifische Forum, die Karibische Ge-
meinschaft und andere Regionalorganisationen für die fortgesetz-
te Unterstützung und Hilfe, die sie den Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen in 
dieser Hinsicht gewährt haben, 

 ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass engere 
Kontakte und Konsultationen zwischen den Sonderorgani-
sationen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und den Regionalorganisationen sowie untereinander 
mit dazu beitragen, die effektive Ausarbeitung von Hilfsprogram-
men für die betroffenen Völker zu erleichtern, 

 eingedenk der unbedingten Notwendigkeit, die Aktivitäten 
der Sonderorganisationen und der anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen bei der Durchführung der ver-
schiedenen Beschlüsse der Vereinten Nationen im Zusammen-
hang mit der Entkolonialisierung ständig weiter zu verfolgen, 

 in Anbetracht der äußerst instabilen Volkswirtschaften der 
kleinen Inselgebiete ohne Selbstregierung und ihrer Anfälligkeit 
für Naturkatastrophen wie Hurrikane, Zyklone und das Ansteigen 
des Meeresspiegels sowie unter Hinweis auf ihre einschlägigen 
Resolutionen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/62 vom 3. Dezember 
1998 über die Verwirklichung der Erklärung durch die Sonder-
organisationen und die den Vereinten Nationen angeschlossenen 
internationalen Institutionen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs107 und dem Bericht des Vorsitzenden des Sonderausschusses 
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker108; 

 2. empfiehlt, dass sich alle Staaten in den Sonderorgani-
sationen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen verstärkt darum bemühen, die vollständige und wirk-
same Verwirklichung der in der Resolution 1514 (XV) der Gene-
ralversammlung enthaltenen Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und anderer ein-
schlägiger Resolutionen der Vereinten Nationen sicherzustellen; 

 3. erklärt erneut, dass sich die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen und Institutionen des Systems der Ver-
einten Nationen bei ihren Bemühungen, zur Verwirklichung der 
Erklärung und aller anderen einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung beizutragen, auch weiterhin von den einschlä-
gigen Resolutionen der Vereinten Nationen leiten lassen sollen; 

 4. erklärt außerdem erneut, dass die Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit des Strebens der Völker der Gebiete ohne Selbst-
regierung nach Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung 
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durch die Generalversammlung, den Sicherheitsrat und andere 
Organe der Vereinten Nationen folgerichtig bedingt, dass diesen 
Völkern jede geeignete Hilfe gewährt wird; 

 5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die hin-
sichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Gene-
ralversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen der Ver-
einten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten Nationen und 
den regionalen und subregionalen Organisationen zusammenar-
beiten, und ersucht alle Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, die einschlägi-
gen Bestimmungen dieser Resolutionen durchzuführen; 

 6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen sowie internationa-
le und regionale Organisationen, die Bedingungen in jedem Ho-
heitsgebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maßnahmen zur 
Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts 
dieser Hoheitsgebiete getroffen werden können; 

 7. fordert diejenigen Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die den Ge-
bieten ohne Selbstregierung bisher keine Hilfe gewährt haben, 
nachdrücklich auf, dies so bald wie möglich zu tun; 

 8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen und Institutionen des Systems der Vereinten Nationen 
sowie die Regionalorganisationen, im Rahmen ihres jeweiligen 
Mandats die bestehenden Unterstützungsmaßnahmen zu verstär-
ken und angemessene Hilfsprogramme für die verbleibenden Ge-
biete ohne Selbstregierung zu erarbeiten, mit dem Ziel, den wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschritt in diesen Hoheitsgebieten zu 
beschleunigen; 

 9. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen in 
Betracht kommenden Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, Informationen bereitzustellen über 

 a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne 
Selbstregierung gegenübersehen; 

 b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen, wie Hurrika-
ne und Vulkanausbrüche, und anderen Umweltproblemen, wie 
Erosion der Strände und Küsten sowie Dürren, auf diese Hoheits-
gebiete; 

 c) Mittel und Wege, wie diesen Hoheitsgebieten bei der 
Bekämpfung des Drogenhandels, der Geldwäsche und anderer il-
legaler und krimineller Aktivitäten geholfen werden kann; 

 d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeresressourcen 
dieser Hoheitsgebiete und die Notwendigkeit der Nutzung dieser 
Ressourcen zum Vorteil ihrer Bevölkerung; 

 10. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, in ak-
tiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden Regional-
organisationen konkrete Vorschläge zur vollinhaltlichen Durch-
führung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen 

auszuarbeiten und diese Vorschläge ihren Leitungsgremien und 
beschlussfassenden Organen zu unterbreiten; 

 11. empfiehlt den Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen außerdem, auch 
künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer Leitungsgremien die 
Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Generalversamm-
lung und anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten Na-
tionen zu prüfen; 

 12. begrüßt es, dass das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen auch weiterhin die Initiative ergreift, was die 
Wahrung enger Verbindungen zwischen den Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen und die Gewährung von Hilfe an die Völker der Gebiete 
ohne Selbstregierung betrifft; 

 13. ermutigt die Gebiete ohne Selbstregierung, Maßnahmen 
zur Schaffung und/oder Stärkung von Institutionen und Politiken 
zu ergreifen, die auf die Vorbereitung auf Katastrophen und de-
ren Bewältigung ausgerichtet sind; 

 14. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, die Teil-
nahme von ernannten und gewählten Vertretern der Gebiete ohne 
Selbstregierung an den einschlägigen Tagungen und Konferenzen 
der Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen zu erleichtern, damit diese 
Hoheitsgebiete aus den entsprechenden Aktivitäten dieser 
Organisationen Nutzen ziehen können; 

 15. empfiehlt, dass alle Regierungen in den Sonder-
organisationen und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, in denen sie Mitglied sind, verstärkte Anstren-
gungen unternehmen, damit der Frage der Gewährung von Hilfe 
an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung Vorrang einge-
räumt wird; 

 16. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen zur 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Na-
tionen behilflich zu sein und mit Unterstützung dieser Organisa-
tionen einen Bericht zur Vorlage bei den zuständigen Organen zu 
erstellen, in dem die seit der Veröffentlichung seines vorherigen 
Berichts ergriffenen Maßnahmen zur Durchführung der einschlä-
gigen Resolutionen, einschließlich dieser Resolution, erläutert 
werden; 

 17. begrüßt die Verabschiedung der Resolution 574 
(XXVII)110 durch die Wirtschaftskommission für Lateinamerika 
und die Karibik, in der die Kommission die Schaffung der not-
wendigen Mechanismen gefordert hat, die es ihren angeschlosse-
nen Mitgliedern, namentlich den kleinen Inselgebieten ohne 
Selbstregierung, ermöglichen, im Einklang mit der Geschäftsord-
nung der Generalversammlung an den Sondertagungen der Ver-
 
110 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement 
No. 21 (E/1998/41), Kap. III.G. 
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sammlung zur Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der 
Aktionsprogramme der Konferenzen der Vereinten Nationen, an 
denen diese Hoheitsgebiete ursprünglich als Beobachter teilge-
nommen hatten, sowie an der Arbeit des Wirtschafts- und Sozial-
rats und seiner Nebenorgane teilzunehmen; 

 18. erinnert an ihre Resolution 53/189 vom 15. Dezember 
1998, in der sie unter anderem gefordert hat, dass die den regio-
nalen Wirtschaftskommissionen angeschlossenen Mitglieder im 
Einklang mit der Geschäftsordnung der Generalversammlung an 
der Sondertagung der Versammlung zur Überprüfung und Be-
wertung der Umsetzung des Aktionsprogramms für die nachhal-
tige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern sowie an dem Vorbereitungsprozess dafür teilneh-
men und dabei den gleichen Beobachterstatus genießen wie an-
lässlich der vom 25. April bis 6. Mai 1994 in Bridgetown abge-
haltenen Weltkonferenz über die nachhaltige Entwicklung der 
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern; 

 19. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Anerken-
nung aus für seine Aussprache und seine Resolution zu dieser 
Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonderausschuss 
auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordinierung der Po-
litiken und Aktivitäten der Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zur Durch-
führung der einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung 
zu erwägen; 

 20. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalsekretär 
regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

 21. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den Lei-
tungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen und der 
den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institu-
tionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erforderlichen Maß-
nahmen zu ihrer Durchführung treffen können, und ersucht den 
Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten; 

 22. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch weiter-
hin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer fünfund-
fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/86 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/582)  

54/86. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Ge-
biete ohne Selbstregierung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/63 vom 3. Dezember 
1998, 

 nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom 
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs über 
von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbildungs-
möglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne Selbstregie-
rung111, 

 im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des bil-
dungsmäßigen Fortschritts der Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung zukommt, 

 fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiterhin 
Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser Angebote 
zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler und Studen-
ten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an Bildungs- und 
Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie die Auffassung 
vertretend, dass Schüler und Studenten in diesen Gebieten ermu-
tigt werden sollten, solche Angebote zu nutzen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs111; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwohnern 
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfügung ge-
stellt haben; 

 3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Gebiete, 
die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit erlangt 
haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen Schülern und 
Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Verfügung zu stellen; 

 4. fordert die Verwaltungsmächte nachdrücklich auf, in 
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame Maß-
nahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von Infor-
mationen über die von den Staaten angebotenen Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendigen Ein-
richtungen bereitzustellen, damit die Schüler und Studenten diese 
Angebote nutzen können; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten; 

 6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für 
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf diese 
Resolution. 

RESOLUTION 54/87 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/584)  

54/87. Westsaharafrage 

 Die Generalversammlung, 

 nach eingehender Behandlung der Westsaharafrage, 

 
111 A/54/267. 




